
Art.-Nr. 59796002 HEFT 1

E N T SC H E ID U N G E N  DES BUNDESGERICHTSHOFES
HERAUSGEGEBEN VON DEN MITGLIEDERN DES 

BUNDESGERICHTSHOFES UND DER BUNDESANWALTSCHAFT

E N T S C H E ID U N G E N  

DES B U N D ESG ERICH TSH O FES  

IN ZIVILSACHEN

BGHZ

233. BAND 

202?

Cari Heymanns Verlag



INHALT
Nr. Seite

1. Der Haftungsausschluss gemaft § 104 Abs. 1 SGB VII und
8. II. 22 § 105 Abs. 1 SGB VII erfasst auch die Ansprüche der Hinter-
VI ZR 3 /21 bliebenen auf Himerbliebenengeld gcmàtë § 844 Abs. 3 BG B. 1

2. a) Der Anwendungsbereich der Bestimmung des § 852 Satz 1
21. IL 22 BGB ist eroffnet, wenn der Kàufer eines Neufahrzeugs gegen
Via ZR 8/21 den Fahrzeughersteller aus § 826 BGB einen Anspruch auf Er-

statrung des aufgrund eines ungewollten VertragsschJusses an 
ihn gezahken Kaufpreises liât. Eine teleologische Reduktion 
der Norm  auf Falie, in denen aufgrund unklarer Sach- oder 
Rechtsiage für den Deliktsglàubiger ein besonderes Prozess- 
kostenrisiko besteht, ist nicht angezeigt. 
b) Ein Fahrzeughersteller hat aufgrund einer sittenwidrigen 
vorsàtzlichen Schàdigung des Kàufers eines von ihm erworbe- 
nen Neufahrzeugs den Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises 
und bei Einziehung des Entgelts den Kaufpreis im Sinne des 
§ 852 Satz 1 BGB erlangt, ohne dass die Kosten für die Her- 
stellung des Fahrzeugs zu berücksichtigen sind........................  16

3. Ergibt in einem Verfahren nach dem Kapitalanleger-Muster-
22. II. 22 verfahrensgesetz die Auslegung eines auf Feststellung eines
X I ZB 32/20 Prospektfehlers gerichteten Feststellungsziels, dass der Pro-

spektfehler ausschlieSlich als anspruchsbegründende Vor- 
aussetzung einer Haftung der Musterbeklagten unter dem 
Aspekt einer vorvertraglichen Pflichtverletzung aufgrund 
der Verwendung eines unrichtigen, unvollstàndigen oder ir- 
reführenden Prospekts als Mittel der schriftlichen Aufklârung 
festgestellt werden soll, und wird ein solcher Anspruch durch 
die spezialgesetzliche Prospekthaftung verdràngt, ist der Vor- 
lagebeschluss insoweit gegenstandslos.........................................  47

4. Die in einem Kaufvertrag über eine mit einem Vorkaufsrecht
23. II. 22 des Mieters belastete Eigentumswohnung zwischen dem Vor-
VIII ZR 305/20 kaufsverpflichteten (Verkaufer) und dem Dritten (Erstkaufer)

getroffene Abrede, wonach der Vorkaufsberechtigte (Mieter) 
einen hoheren Preis zu bezahlen hat als der Erstkaufer, stellt 
eine in Bezug auf den hoheren Preis unzulàssige und deshalb 
insoweit unwirksame Vereinbarung zu Lasten Dritter dar. Das 
gilt auch dann, wenn der Erstkaufer -  wie in der hier zu be- 
urteilenden Preisabrede vorgesehen -  den hoheren Kaufpreis 
nur ausnahmsweise (unter bestimmten engen Voraussetzun- 
gen) zu entrichten hat, wàhrend der Vorkaufsberechtigte die- 
sen bei Ausiibung des Vorkaufsrechts stets schuldet................  54
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